
 
Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung Hornstorf  

vom 27.03.2025 

 
Top 9.8 Bauantrag mit Antrag auf Befreiung von der Festsetzung (Höhe Werbepylon) 

der 1. Änderung des B-Planes Nr. 10 "Groß GE", Gemarkung Hornstorf, Flur 
2, Teilfläche aus Flurstück 37/6 

 
 
Beschluss: 

Zum Bauantrag zur Errichtung eines Werbepylons auf einer Teilfläche aus Flurstück 37/6 der 
Flur 2, Gemarkung Hornstorf wird das Einvernehmen erteilt. 

 

Zum Antrag auf Befreiung von der Festsetzung der Höhe des Werbepylons von zulässigen 
12,00m auf nun beantragte 20,00m auf dem o.g. Grundstück wird das Einvernehmen versagt.  

Es kann hierbei nicht mehr von einer geringfügigen Überschreitung der zulässigen Höhe für 
Werbeanlagen die Rede sein! Um die Höhe von 20,00m zuzulassen, müsste die Gemeinde 
Hornstorf einer zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 zustimmen und die maximale 
Höhe von Werbeanlagen erhöhen. 

 

Der Antrag auf Befreiung und eine Visualisierung zur geplanten Höhe des Werbepylons vom AK 
A20/A14 kommend in Richtung OT Hornstorf ist als Anlage angefügt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anz. stimmber. 
Mitglieder 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

11 10 0 1 
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